
Verpflichtung zur Einhaltung  
der datenschutzrechtlichen Anforderungen  
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 
- Sonstige Steuern und Abgaben nach dem KAG 
 
 

Information zur Datenerhebung 
(Datenschutzinformation) 
 

Gemeindeverwaltung Gemeinde Hülben 

Verantwortlicher nach  
Art. 4 Nr. 7 DSGVO (m,w,d) 

Bürgermeister: Siegmund Ganser 

Behördlicher Datenschutzbe-
auftragter (m,w,d) 

E-Mail: datenschutz@huelben.de  

Zweck(e) der Datenverarbei-
tung, Rechtsgrundlage 

Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Abwicklung des Steuer- und  
Abgabeverfahrens erhoben und verarbeitet.  
Die Grundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
in Verbindung mit den einschlägigen Gesetzen. 

geplante Speicherungsdauer Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das Besteue-
rungsverfahren erforderlich sind. Maßstab hierfür sind grundsätzlich die steuerlichen 
Verjährungsfristen (§§ 169 bis 171 Abgabenordnung sowie §§ 228 bis 232 der Abga-
benordnung). Wir dürfen die betreffenden personenbezogenen Daten auch speichern,  
um diese für zukünftige steuerliche Verfahren zu verarbeiten (§ 88a Abgabenord-
nung). 

Empfänger oder Kategorie 
von Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten of-
fengelegt werden) (m,w,d) 

Die personenbezogenen Daten werden an folgende Stellen weitergegeben:  
Intern:  

- Stadtkasse und Steuern  
Extern:  

- Komm,one 
 
Eine Übermittlung in ein Drittland kann gegebenenfalls erforderlich sein. 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der Gemeindeverwaltung Auskunft 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung 
unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten perso-
nenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie kön-
nen nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 
können Sie sich hier beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit beschweren. 

Verpflichtung, Daten bereitzu-
stellen, Folgen der Verweige-
rung 

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen personen-
bezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, kann Ihnen die  
steuerveranlassende Leistung/Tätigkeit untersagt bzw. die der Abgabe gegenüberste-
hende Gegenleistung versagt werden. 

 
 
 Stand: 24.09.2025 
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